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Korasit® B-flüssig

1. Produktbeschreibung

Zulassungsnummer

Prüfprädikate

Allgem. bauaufsichtliche
Zulassung

Güteüberwachung

Produktart

Wirkstoff

Wirkung

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Anfärbung

Z-58.1-1388

P Iv

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Materialprüfanstalt Eberswalde

Wasserlösliches, angefärbtes und nicht angefärbtes Salzkonzentrat 
auf Borbasis.

100 g enthalten 55,0 g Borsäure

Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und
Insekten (Hausbock, Holzwurm).

Leicht wasserlöslich, flüssig, neutral gegenüber Stahl, Eisen und Glas,
nicht fixierend.

Das Holzschutzmittel darf in den Bereichen angewendet werden, die 
nach DIN 68  800-3 der Gefährdungsklasse 1 oder 2 zugeordnet sind. 
Für tragende und/oder aussteifende Bauteile, z.B. Dachstühle, Stützen,
Konstruktionshölzer. Auch für nichttragende Hölzer im Hochbau.

Nicht angefärbt (die Holzoberfläche nimmt nach Trocknung eine hellgelbe
Farbe an)

Braun (Kontrollfarbe)

Holzschutzmittel zur Anwendung gemäß DIN 68800-3

Z-58.1-1388
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3. Verarbeitung

Anwendungsverfahren

Einbringmengen

Herstellung der
Imprägnierlösung

Kontrolle der
Lösungskonzentration

Eigenschaften des 
behandelten Holzes

Nachbehandlung

Nachanstriche

ca. 1,30 cm3

15 %ige Lösung: ca. 8

Streichen, Tauchen und Spritzen in Sprühtunnelanlagen.

Streichen, Spritzen (Sprühen), Tauchen;
Gefährdungsklasse 1 und 2 = 30 g/m2

Korasit B-flüssig unter Rühren der gewünschten Wassermenge bei -
geben; wird schnell aufgelöst. Je wärmer das Wasser, desto kürzer 
der Lösevorgang. 
Bei der Imprägnierung sollte die Lösungstemperatur +5 °C nicht 
unterschreiten und +30 °C nicht überschreiten.

Mit Hilfe eines Aräometers. Auf Anforderung werden Spindel und
Spindelwerttabelle zur Verfügung gestellt.

Borsalze fixieren nicht.
Das Korrosionsverhalten gegenüber Glas, Porzellan, Stahl und Eisen ist
neutral.
Der braune Kontrollfarbstoff kann zusammen mit dem Salz (z.B. durch
Regen) ausgewaschen werden.

Spätere Schnittstellen und nachträglich auftretende Trockenrisse 
können die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme beeinträchtigen; 
sie müssen daher nachbehandelt werden.

Eine dekorative Weiterbehandlung der Hölzer mit lösemittelhaltigen
Lasuren (z.B. Koranol Imprägnierlasur) ist möglich. Die Eignung von
Anstrichen auf Wasserbasis sollte im Einzelfall geprüft werden.
Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien
Hautätz. 1B
Kennzeichnung
Gesundheitsgefahr (GHS08), Ätzwirkung (GHS05)
Signalwort
Gefahr

2. Technische Daten

Dichte / 20° C

pH-Wert

4.  Besondere Hinweise

Kennzeichnung (GHS)
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4.  Besondere Hinweise

Kennzeichnung (GHS)

Gebrauchs- und
Warnhinweise

Anwendungs-
einschränkungen

Lagerung und
Umweltschutz

Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung
Borsäure; 2-AMINO-ETHANOL

Gefahrenhinweise
H360.F1D1 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind

im Mutterleib schädigen.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden.
 
Sicherheitsratschläge
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung: Bei Berührung mit der Haut sofort

mit viel Wasser abwaschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen.

Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln,
Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, 
trinken, rauchen. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärzt -
lichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
Spritzen außerhalb geschlossener Anlagen gefährdet Gesundheit und
Umwelt.

Für den Betrieb von Imprägnieranlagen sind alle geltenden behördlichen
Bestimmungen zu beachten.

Hölzer für Bienenhäuser, Sauna-Anlagen und Gewächshäuser nicht
behandeln. Pflanzen nicht benetzen oder in Kontakt mit frisch impräg-
niertem Holz bringen. Mit Korasit B-flüssig imprägnierte Hölzer nicht
mit Lebens- oder Futtermitteln in Kontakt bringen.

Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über
die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft
beachten.
Weder Salzkonzentrat noch Lösungen dürfen in den Boden, Gewässer
sowie die Kanalisation gelangen. Unverbrauchte Reste oder Rückstände
durch besonders konzessionierte Firmen entsorgen lassen.
Verpackungen dürfen nicht wiederverwendet werden. 

Korasit B-flüssig nur im Originalgebinde verschlossen lagern. 
Bei Temperaturen unter dem Gefrie r  punkt wird das Schutzmittel dick -
flüssig bis fest. Bei Erhöhung auf Raum temperatur gehen die Wirkstoffe
schadlos wieder in Lösung. Bei der Lagerung, dem Transport und der
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4. Besondere Hinweise

Lagerung und
Umweltschutz

Wassergefährdungsklasse

Produktcode

EAK/AVV

Besondere Bestimmungen
laut Allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung

Verarbeitung behandelter Hölzer ist darauf zu achten, daß sie vor Regen
geschützt sind, um ein Auswaschen des Mittels und damit einen Eintrag in
die Umwelt zu verhindern.

Salz im Anlieferungszustand:   WGK 1 gemäß VwVwS

HSM-W 10

03 02 05 – andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.

1    Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1  Zulassungsgegenstand
Bei dem Holzschutzmittel „Korasit B-flüssig“ handelt es sich um 
ein wasserlösliches Salzkonzentrat.

Das Holzschutzmittel enthält biozide Wirkstoffe zum vorbeu-
genden Schutz von tragenden oder aussteifenden Holzbau teilen
gegen holzzerstörende Pilze und Insekten. Es ist nur dort zu
verwenden, wo der Schutz der Holzbauteile erforderlich ist.
Missbrauch kann auch zu Gesundheits- und Umwelt schäden führen.

1.2  Anwendungsbereich

1.2.1 Für den vorbeugenden chemischen Holzschutz mit diesem Holz-
schutzmittel gilt die Norm DIN 68800-31 mit den dazu ergange-
nen bauaufsichtlichen Bestimmungen, soweit in dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Dem Holzschutzmittel werden aufgrund seiner Wirksamkeit gegen
holzzerstörende Einflüsse die folgenden Prüfprädikate nach
DIN 68800-31 zugeteilt:
Iv    = gegen Insekten vorbeugend wirksam
P     = gegen Pilze vorbeugend wirksam (Fäulnisschutz)

1.2.2 Das mit diesem Holzschutzmittel behandelte Holz darf nur in
den Bereichen verwendet werden, die nach DIN 68800-31 den
Gefährdungsklassen 1 oder 2 zugeordnet sind, jedoch im Hinblick
auf die Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes

– nicht, wenn das behandelte Holz bestimmungsgemäß in direkten
Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kann,

– nicht, wenn das behandelte Holz in Aufenthaltsräumen und
zugehörigen Nebenräumen großflächig2 eingesetzt werden soll,
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4. Besondere Hinweise

Besondere Bestimmungen
laut Allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung

es sei denn, das behandelte Holz wird zu diesen Räumen hin
abgedeckt, und

– nicht, wenn das behandelte Holz großflächig2 in sonstigen
Innenräumen eingesetzt werden soll, es sei denn, die
großflächige Anwendung ist bautechnisch als unvermeidlich
begründet.

1.2.3 Der Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel darf nur durch im
Holzschutz erfahrene Fachleute ausgeführt werden. 
Die zulässigen Einbringverfahren sind in Abschnitt 3.3 und die
erforderlichen Einbringmengen in Abschnitt 3.6 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung festgelegt.

3 Bestimmungen für die Planung und Ausführung

3.1 Das Holzschutzmittel darf nur in den Anwendungsbereichen
nach Abschnitt 1.2 verwendet werden.

Für die Planung und Ausführung gilt insbesondere die Norm
DIN 68800-31 mit den dazu ergangenen bauaufsichtlichen
Bestimmungen, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel darf nur durch im
Holzschutz erfahrene Fachleute ausgeführt werden.

3.2 Bei der Anwendung des Holzschutzmittels sind insbesondere
die für den Arbeits- und Umweltschutz geltenden Vorschriften
(z.B. Gefahrstoffverordnung) entsprechend der Kennzeichnung 
auf dem Gebinde (insbesondere Gefahrensymbol, Gefahren be -
zeichnung, Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge) zu beachten.

3.3 Das Holzschutzmittel darf zum Streichen, Spritzen in Sprüh -
tunnelanlagen und Tauchen verwendet werden.

Die Einbringung des Holzschutzmittels darf, abgesehen von
unerlässlich auf der Baustelle durchzuführenden Holzschutz -
maßnahmen nach den Abschnitten 8.1, 8.4 und 3.1.2 von
DIN 68800-31 , nur im Imprägnierbetrieb erfolgen.

3.4 Das Holzschutzmittel ist nur an Bauholz mit einer Holzfeuchte
von u > 20 % anwendbar, es sei denn, es handelt sich um
künstlich vorgetrocknetes Holz für vorgefertigte Wand-,
Decken- oder Dachbauteile.
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4. Besondere Hinweise

Besondere Bestimmungen
laut Allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung

Nicht künstlich vorgetrocknetes Holz mit einer Holzfeuchte von
u ≤ 30 % ist vor und nach einem Streichen oder Spritzen
(Sprühen) gut mit Wasser zu befeuchten, damit eine ausrei-
chende Eindringtiefe erzielt wird.

3.5 Die Konzentration der Anwendungslösung ist auf die Einbring -
menge und die Holzart abzustimmen. Der Antragsteller hat dem
Anwender hinreichende Angaben bereitzustellen, welche Kon -
zentration der Anwendungslösung im Einzelfall erforderlich ist,
um die vorgeschriebene Einbringmenge und Schutzwirkung
zuverlässig zu erzielen.

– Bei Anwendung durch Streichen, Spritzen (Sprühen) oder
– Tauchen bei trockenem Holz (u ≤ 20 %) mindestens 10 %ige
– bis maximal 15 %ige wässrige Lösung, bei anderem Holz
– mindestens 15 %ige bis maximal 20 %ige wässrige Lösung.

Zum Lösen ist Wasser mit einer Temperatur von mindestens
15 °C zu verwenden.

3.6 Die erforderlich Einbringmenge beim Streichen, Spritzen
(Sprühen) und Tauchen beträgt in

– Gefährdungsklasse 1 und 2  =  30 g Holzschutzmittel/m2 Holz

Die Bewertung der möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit
und die Umwelt bei Verwendung des imprägnierten Holzes im
Sinne dieser Zulassung erfolgt auf der Basis der oben angege-
benen Einbringmengen; diese sollten keinesfalls um mehr als
10 %  überschritten werden.

3.7 Die Verträglichkeit des Holzschutzmittels mit anderen
Bauprodukten (Verbindungsmittel, Klebstoffen, Anstrichen,
Kunststoffen, etc.), siehe auch DIN 68800-31, Abschnitte 4.4,
4.5 und 4.6, ist in jedem Einzelfall gesondert nachzuweisen.
Der Antragsteller hat Angaben zur Lagerbeständigkeit des Holz -
schutzmittels bereitzustellen.

3.8 Das Holzschutzmittel  kann unmittelbar nach der Anwendung
leicht aus dem Holz ausgewaschen werden. Der Antragsteller
hat dem Anwender daher hinreichende Angaben bereitzustel-
len, durch welche Maßnahmen ein Eintrag von Holzschutzmittel-
Anteilen in den Boden, das Grundwasser, die Oberflächen -
gewässer oder die Kanalisation durch Auswaschung aus dem
imprägnierten Holz vermieden werden kann. Für die Beachtung
dieser Hinweise hat der Anwender Sorge zu tragen.
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4. Besondere Hinweise

Besondere Bestimmungen
laut Allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung

Bemerkung

1 DIN 68800-3: 1990-04 Holzschutz; vorbeugender chemischer Holzschutz 
2 Eine großflächige Anwendung ist gegeben, wenn für kubische Räume der
Richtwert von 0,2 m2/m3 (Verhältnis von zu behandelnder Fläche zu
Raumvolumen) überschritten wird.

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz gegen Pilz-
und/oder Insektenbefall. Sie sind daher nur anzuwenden, wenn ein
Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungs  tech nik
zu sam mengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und
informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.
Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichblei-
bende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbeding ungen.
In Zweifels fäl len bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.
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